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2023-15-1 

Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) 

Vom 19. März 1998 

Auf Grund von 

- Art. 123 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nrn. 9 und 11 der 
Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 6. Januar 1993 (GVBI S. 65, 
BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 344), 

- Art. 109 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nrn. 9 und 11 der 
Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 6. Januar 1993 (GVBI S. 93, BayRS 
2020-3.-1-1), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 26. Juli 1997 (GVBIS. 344), 

- Art. 103 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nrn. 9 und 11 der 
Bezirksordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 6. Januar 1993 (GVBI S . 115, BayRS 
2020-4-2-1), zuletztgeändert durch § 3 des Gesetzes 
vom 26. Juli 1997 (GVBI S . 344), und 

- Art. 91 des Bayerischen Personalvertretungsge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. November 1986 (GVBI S . 349, BayRS 2035-1-F), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 1996 
(GVBI S .123), 

erläßt das Bayerische Staats ministerium des 1nnern im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministeri
um der Finan:;en folgende Verordnung: 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unter
nehmen der Gemeinde, die selbständige Unternehmen 
in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
sind (Kommunalunternehmen), werden im Rahmen 
der Vorschriften der Gemeindeordnung nach dieser 
Verordnung und nach den Bestimmungen der Unter
nehmenssatzung geführt. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten ent
sprechend für die Kommunalunternehmen von Land
kreisen, Bezirken, Verwaltungsgemeinschaften und 
Zweckverbänden. 

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht 
für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der Bun
despflegesatzverordnung (BPflV) unterliegen, und für 
Pflegeeinrichtungen, die den Bestimmungen des Elf
ten Buchs Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversiche
rung - unterliegen, soweit in der Krankenhaus-Buch
führungsverordnung (KHBV), der Verordnung über 
die Wirtschaftsführung der kommunalen Kranken
häuser (WkKV), der Pflege-Buchführungsverordnung 
(PBV) und der Verordnung über die Wirtschafts
führung der kommunalen Pflege einrichtungen (WkPV) 
andere Regelungen getroffen sind. 

§2 

Verwaltungsrat 

(1) Die Gemeinde hat die Mitglieder des Verwal
tungsrats erstmals vor der Errichtung des Kommunal
unternehmens gemäß Art. 96 Abs. 3 Satz 5 GO zu be
stellen. 

(2) IDie Mitglieder des Verwaltungsrats haben An
spruch auf angemessene Entschädigung. 2Gewinnbe
teiligungen dürfen ihnen nicht gewährt werden. 3Das 
Nähere regelt die Gemeinde durch die Unternehmens
satzung. 

(3) IVorstandsmitgliedern gegenüber vertritt das 
vorsitzende Mitglied des Verwaltungsrats das Kom
munalunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. 
2Es vertritt das Kommunalunternehmen auch, wenn 
noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand 
handlungsunfähig ist. 

§3 

Vorstand 

(1) IDie Mitglieder des Vorstands haben mit der 
Sorgfalt ordentlicher Geschäftsleute vertrauensvoll 
und eng zum Wohl des Kommunalunternehmens zu
sammenzuarbeiten. 2Der Vorstand hat dem Verwal
tungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung 
Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen Vor
gänge rechtzeitig zu unterrichten. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, 
sind, soweit die Unternehmenssatzung nichts anderes 
bestimmt, sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemein
schaftlich zur Vertretung des Kommunalunterneh
mens befugt. 

§4 

Verschwiegenheitspflicht 

IDie Mitglieder der Organe des Kommunalunter
nehmens haben über alle vertraulichen Angaben und 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unterneh
mens Verschwiegenheit zu bewahren. 2Diese Pflicht 
besteht auch nach ihrem Ausscheiden fort. 3Sie gilt 
nicht gegenüber den Organen der Gemeinde. 

§5 

Unternehmenssa tzung 

Die Unternehmens satzung muß neben dem gesetz
lich vorgeschriebenen Mindestinhalt Bestimmungen 
enthalten über 
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1. die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, 

2 . die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und des 
Vorstands, falls dieser aus mehr als einer Person be
steht, 

3. die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats. 

§6 

Z.usammenfassung von Kommunalunternehmen 

1 Die Versorgungsbetriebe einer Gemeinde sollen die 
gleiche Rechtsform haben und, wenn sie Kömmunal
unternehmen sind, zu einem Kommunalunternehmen 
zusammengefaßt werden. 2Das gleiche gilt für Ver
kehrsbetriebe. 3Versorgungsbetriebe, Verkehrsbetrie
be und sonstige wirtschaftliche und nichtwirtschaftli
che Unternehmen einer Gemeinde können zu einem 
einheitliclten oder verbundenen Kommunalunterneh
men zusammengefaßt werden. 

§7 

Umwandlung von Regiebetrieben 

Vor der Umwandlung eines Regiebetriebs in ein 
Kommunalunternehmen ist eine Eröffnungsbilanz ge
mäß den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) aufzustellen. 

§8 

Übernahme der Personal vertretung 

lHaben Eigenbetriebe, die in Kommunalunterneh
men umgewandelt werden, eine eigene Personalvertre
tung, bleibt diese bis· zum Ablauf ihrer regelmäßigen 
Amtszeit im Amt. 2Entsprechendes gilt für die Jugend-, 
Auszubildenden- und Schwerbehindertenvertretun
gen. 

§9 

Finanza ussta ttung 

1 Die Gemeinde stellt sicher, daß das Kommunalun
ternehmen seine Aufgaben nachhaltig erfüllen kann. 
2Das Kommunalunternehmen ist mit einem angemes
senen Stammkapital auszustatten. 

§ 10 

Finanzierung von Investitionen 

1 Für die technische und wirtschaftliche Fortent
wicklung des Kommunalunternehmens und, soweit 
die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerun
gen sollen aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet 
werden. 2Bei umfangreichen Investi tionen kann neben 
der Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten 
treten. 3Eigenkapital und Fremdkapital sollen in ei
nem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 

§11 

Leitung des Rechnungswesens 

1 Alle Zweige des Rechnungswesens sind einheitlich 

zu leiten. 2Hat das Kommunalunternehmen ein Vor
standsmitglied, das für die kaufmännischen Angele
genheiten zuständig ist, so ist dieses für das Rech
nungswesen verantwortlich. 

§ 12 

Kassengeschäfte 

1 Die Anordnung und die Ausführung finanzwirksa
mer Vorgänge sind personell und organisatorisch zu 
trennen. 2Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen 
nicht durch ein Angehörigenverhältnis im Sinn des 
Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens
gesetzes verbunden sein. 

§ 13 

Leistungen im Verhältnis zwischen 
Kommunalunternehmen und Gemeinde 

lSämtliche Lieferungen, Leistungen und Kredite 
sind auch im Verhältnis zwischen dem Kommunalun
ternehmen und der Gemeinde, einem anderen Kom
munalunternehmen oder Eigenbetrieb der Gemeinde 
oder einer Gesellschaft, an der die Gemeinde beteiligt 
ist, angemessen zu vergüten. 2Das Kommunalunter
nehmen kann jedoch, soweit andere Rechtsvorschrif
ten nicht entgegenstehen, 

1. Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von 
Straßen und Abwasseranlagen sowie für öffentliche 
Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder ver
billigt liefern, 

2. Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgelt
lich oder verbilligt zur Verfügung stellen, 

3. auf die Tarifpreise für Lieferungen von Elektrizität, 
Gas, Wasser und Wärme einen Preisnachlaß ge
währen. 

§ 14 

Gewinn und Verlust 

(1) Der Jahresgewinn des Kommunalunternehmens 
soll so hoch sein, daß neben angemessenen Rücklagen 
nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung 
des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 

(2) lEin Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haus
haltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf 
neue Rechnung vorzutragen. 2Die Gewinne der folgen
den fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu ver
wenden. 3Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzu
streben. 4Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilg
ter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den 
Rücklagen ausgeglichen werden, wenn das die Eigen
kapitalausstattung zuläßt; ist das nicht möglich, so ist 
der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde a~szu
gleichen. 

§ 15 

Wirtschaftsj ahr 

lWirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 2Wenn die 
Art des Kommunalunternehmens es erfordert, kann 
die Unternehmenssatzung ein hiervon abweichendes 
Wirtschaftsjahr bestimmen. 
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§ 16 gilt § 27 Abs. 1 KommHV sinngemaß. 2Die Ausgaben
ansätze sind übertragbar. 

Wirtschaftsplan 

(1) IDas Kommunalunternehmen hat vor Beginn ei
nes jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf
zustellen. 2Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und 
dem Vermögensplan. 3Dem Wirtschaftsplan sind ein 
Stellenplan und eine Stellenübersicht entsprechend 
§ 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)' 
beizufügen. 

(2) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, 
wenn 

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheblich verschlechtern wird und diese Verschlech
terung eine Änderung des Vermögensplans bedingt 
oder zu einer Inanspruchnahme der Gemeinde führt 
oder 

2. zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhe
re Kredite erforderlich werden oder 

3. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im 
Stellenplan und in der Stellenübersicht vorgesehe
nen Stellen erforderlich wird, es sei denn, daß es sich 
um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfs
kräften handelt. 

§ 17 

Erfolgsplan 

(1) IDer Erfolgsplan muß alle voraussehbaren Er
träge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres ent
halten. 2Er ist mindestens wie die Gewinn- und Ver
lustrechnung (§ 24 Abs. 1) zu gliedern. 

(2) IDie veranschlagten Erträge, Aufwendungen 
und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend 
zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjah
reszahlen erheblich abweichen. 2Zum Vergleich sind 
die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und 
die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlust
rechnung des Vorjahres danebenzustellen. 

§ 18 

Vermögensplan 

(1) Der Vermögensplan muß mindestens alle voraus
sehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschafts
jahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, 
Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kre
ditwirtschaft des Kommunalunternehmens ergeben, 
enthalten. 

(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans 
sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungs
mittel nachzuweisen. 

(3) IDie Ausgaben für Anlagenänderungen sind 
nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu er
läutern. 2Die Vorhaben sind nach dem Anlagennach
weis (§ 25 Abs. 2) und die Ansätze, soweit möglich, 
nach Anlageteilen zu gliedern. 3Die §§ 10 und 27 
Abs. 2 und 3 KommHV sind anzuwenden. 

(4) IFür die Inanspruchnahme der Ausgabemittel 

(5) Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind nicht 
gegenseitig deckungsfähig. 

§ 19 

Finanzplanung 

1 Der fünf jährige Finanzplan besteht aus einer nach 
Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung 
der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögens
plans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen 
Ordnung. 2§ 24 Abs. 2 bis 4 KommHV gelten entspre
chend. 

§ 20 

Buchführung und Kostenrechnung 

(1) IDas Kommunalunternehmen führt seine Rech
nung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten 
Buchführung. 2Eine Anlagenbuchführung muß vor
handen sein. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Buchs des Handels
gesetzbuchs über Buchführung, Inventar und Aufbe
wahrung sind anzuwenden, soweit sie nicht bereits un
mittelbar gelten . . 

(3) Das Kommunalunternehmen hat die für Kosten
rechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen und 
nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen. 

§ 21 

Berichtspflichten 

(1) IDer Vorstand hat den Verwaltungsrat viertel
jährlich über die Abwicklung des Vermögens- und des 
Erfolgsplans schriftlich zu unterrichten. 2In der Un
ternehmenssatzung können Vorschriften über eine an
dere Frist von nicht mehr als sechs Monaten und über 
den Inhalt der Zwischenberichte erlassen werden. 

(2) lSind bei der Ausführung des Erfolgsplans er
folggefährdende Mindererträge oder Mehraufwendun
gen zu erwarten, hat der Vorstand den Verwaltungsrat 
zu unterrichten. 2Sind darüber hinaus Verluste zu er
warten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Ge
meinde haben können, ist diese zu unterrichten. 

§ 22 

Jahresabschluß 

IFür den Schluß eines jeden Wirtschaftsjahres ist 
ein Jahresabschluß aufzustellen, der aus der Bilanz, 
der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang 
besteht. 2Die allgemeinen Vorschriften, die Vorschrif
ten über den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und Ver
lustrechnung, die Bewertung und über den Anhang, 
die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs 
(Erster und Zweiter Abschnitt) für den Jahresabschluß 
der großen Kapitalgesellschaften gelten, finden sinn
gemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung 
nichts anderes ergibt. 
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§ 23 

Bilanz 

(1) lDie Bilanz ist, wenn der Gegenstand des Be
triebs keine abweichende Gliederung bedingt, die 
gleichwertig sein muß, unbeschadet einer weiteren 
Gliederung entsprechend dem vom Staatsministerium 
des Innern für Eigenbetriebe bekanntgegebenen Form
blattmuster aufzustellen. 2§ 268 Abs. 1 bis 3, § 270 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 272 HGB finden keine 
Anwendung. 

(2) Das Stammkapital ist mit seinem in der Unter
nehmenssatzung festgelegten Betrag anzusetzen. 

(3) lErtragszuschüsse können als Passivposten aus
gewiesen oder von den Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten der bezuschußten Anlagen abgesetzt wer
den. 2Werden Ertragszuschüsse passiviert, so sind 
jährlich diejenigen Teilbeträge als Umsatzerlöse in die 
Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen, die an 
der Wirtschaftlichkeit der bezuschußten Unterneh
mensleistungen jeweils fehlen. 3Soweit das Kommunal
unternehmen Bauzuschüsse auf Grund allgemeiner 
Lieferbedingungen oder einer Satzung erhebt, gelten 
sie als Ertragszuschüsse. 4Werden derartige Ertrags
zuschüsse passiviert, so sind sie jährlich mit einem 
Zwanzigstel aufzulösen. 5Kapitalzuschüsse der öf
fentlichen Hand, die die Gemeinde für das Kommunal
unternehmen erhalten hat, sind dem Eigenkapital zu
zuführen, soweit die den Zuschuß bewilligende Stelle 
nichts Gegenteiliges bestimmt. 6Im übrigen finden auf 
die Bilanzierung der Zuschüsse die allgemeinen Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung. 

§ 24 

Gewinn- und Verlustrechnung, 
Erfolgsübersicht 

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, wenn der 
Gegenstand des Unternehmens keine abweichende 
Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muß, unbe
schadet einer weiteren gliederung entsprechend dem 
vom Staatsministerium des Innern für Eigenbetriebe 
bekanntgegebenen FOrmblattmuster aufzustellen. 

(2) Bei Versorgungsunternehmen muß der Ertrag 
aus Energielieferungen (Strom, Gas, Wärme) und Was
ser lieferungen in jedem Wirtschaftsj ahr 365, in Schalt
jahren 366 Tage umfassen und auf den Bilanzstichtag 
abgegrenzt sein. 

(3) lKommunalunternehmen mit mehr als einem 
Unternehmenszweig haben zum Ende eines jeden 
Wirtschaftsjahres außerdem eine Erfolgsübersicht auf
zustellen. 2Die Erfolgsübersicht ist mindestens nach 
dem vom Staatsministerium des Innern für Eigenbe
triebe bekanntgegebenen Formblattmuster zu glie
dern. 3Dabei sind gemeinsame Aufwendungen und Er
träge sachgerecht auf die Unternehmenszweige aufzu
teilen, soweit Lieferungen und Leistungen nicht ge
sondert verrechnet werden. 

§ 25 

Anhang, Anlagennachweis 

(1) l§ 285 Nr. 8 und § 286 Abs. 2 und 3 HGB finden 
keine Anwendung. 2Diein § 285 Nm. 9 und 10 HGB ge-

nannten Angaben sind in entsprechender Anwendung 
dieser Vorschriften für die Mitglieder des Vorstands 
und des Verwaltungsrats zu machen, die Angaben 
gemäß § 285 Nr. 9 HGB jedoch nur, soweit es sich um 
Leistungen des Kommunalunternehmens handelt. 
3Haben die Mitglieder des Vorstands ihre Bezüge der 
Gemeinde mitgeteilt und einer Veröffentlichung zuge
stimmt, sind die entsprechenden Angaben für jedes 
einzelne Mitglied in den Anhang aufzunehmen. 

(2) In einem Anlagennachweis als Bestandteil des 
Anhangs ist die Entwicklung der einzelnen Posten des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen 
entsprechend dem vom Staats ministerium des Innern 
für Eigenbetriebe bekanntgegebenen Formblattmu
ster darzustellen. 

§ 26 

Lagebericht 

lDer Lagebericht muß die in § 289 Abs. 2 HGB ge
nannten Sachverhalte behandeln. 21m Lagebericht ist 
auch einzugehen auf 

1. die Änderungen im Bestand der zum Kommunalun
ternehmen gehörenden Grundstücke und grund
stücksgleichen Rechte, 

2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und 
Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen, 

3. den Stand der Anlagen im Bau und der geplanten 
Bauvorhaben, 

4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rück
stellungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, 
Zugängen und Entnahmen, 

5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarif
statistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem 
Vorjahr, 

6. den Personalaufwand mittels einer Statistik über 
die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft un
ter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehäl
ter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen 
für Altersversorgung und Unterstützung einschließ
lich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Auf
wendungen für das Wirtschaftsjahr. 

§ 27 

Aufstellung, Behandlung und Offenlegung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

(1) lDer Vorstand hat den Jahresabschluß, den La
gebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres auf
zustellen und dem Verwaltungsrat nach Durchführung 
der Abschlußprüfung zur Feststellung vorzulegen. 
2Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind vom 
Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. 
3Bei der Feststellung des Jahresabschlusses hat der 
Verwaltungsrat über die Entlastung des Vorstands zu 
entscheiden. 

(2) lBei der Abschlußprüfung nach Art. 107 GO ist 
der Lagebericht auch darauf zu prüfen, ob § 26 Satz 2 
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beachtet ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebe
richt nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des 
Kommunalunternehmens erwecken. 2Bei der Beurtei
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgs
übersicht zu berücksichtigen. 

(3) 1 Der Beschluß über die Feststellung des J ahres
abschlusses ist ortsüblich bekanntzugeben. 2In der 
ortsüblichen Bekanntgabe sind der Bestätigungsver
merk des Abschlußprüfers oder der Vermerk über des
sen Versagung und die beschlossene Verwendung des 
Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes 
anzugeben. 3Gleichzeitig sind der Jahresabschluß und 
der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich auszule
gen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzu
weisen. 

§28 

Vermögensübergang bei Auflösung 
des Kommunalunternehmens 

Das Vermögen eines aufgelösten Kommunalunter
nehmens geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
die Gemeinde über. 

§ 29 

Änderung der Eigenbetriebsverordnung 

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 
1987 (GVBI S. 195, BayRS 2023-7-1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 5. August 1993 (GVBI S . 607), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Die Versorgungsbetriebe einer Gemeinde sollen 
die gleiche Rechtsform haben und, wenn sie als Ei
genbetrieb geführt werden, zu einem Eigenbetrieb 
zusammengefaßt werden. " 

2. § 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Der Vermögensplan muß mindestens alle 
voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des 

Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderun
gen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräu
ßerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigen
betriebs ergeben, enthalten." 

b) In Absatz 3 werden die Worte" und die Verpflich
tungsermächtigungen " gestrichen. 

4. § 19 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lDie Werkleitung hat den ersten Bürgermeister 
und den Werkausschuß vierteljährlich über die 
Abwicklung des Vermögens- und des Erfolgsplans 
schriftlich zu unterrichten." 

§ 30 

Änderung der Verordnung über kommunale Namen, 
Hoheitszeichen und Gebietsänderungen 

§ 13 der Verordnung über kommunale Namen, 
Hoheitszeichen und Gebietsänderungen, BayRS 
2020-5-1-1, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

" Kommunale Wappen in Dienstsiegeln von Verwal
tungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Kom
munalunternehmen" 

2. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) IVerwaltungsgemeinschaften, Zweckverbän
de und Kommunalunternehmen, die das Wappen ei
ner Gemeinde, eines Landkreises oder eines Bezirks 
führen, führen es ohne Beiwerk in ihrem Dienstsie
gel. 2Diese Dienstsiegel tragen als Umschrift im 
oberen Halbbogen das Wort "Bayern", im unteren 
Halbbogen die Umschrift "Verwaltungsgemein
schaft ... " , " Zweckverband ... " bzw. den Namen des 
Kommunalunternehmens. 31m übrigen gelten §§ 9 
bis 12 entsprechend. " . 

§ 31 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1998 in Kraft. 

München, den 19. März 1998 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Be c k s t ein, Staatsminister 


